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An das 
Präsidium 
des Nationalrates 
Parlament 
1017 Wien 

/ '\ : •• l •••• ••• 1 ••••• ••••••••• ••• • •• ••• • •• •••••••• • • ••••••• • •  ••• ••• • •• • •• • •• • 

Österreichische 
Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation 
A-120Cl Wien BrIQllterlau()ri:'l.nde 4? 
1 eleforl (Cl2;)?) 3J2 Cil 01 
Telefdx (0222) 330 93 11 
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BA W AG U34 1 C) GGb2l1 . Bl. Z 14000 
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HS / cac /Stell. 1993-11-05 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
mit dem das Beamten- Kranken- und Unfallversiche.r:ungsg.eset�. 
geändert wird 23. Novelle zum B-KUVG " .��/;t;';(i� c.�.:��\.�; 2.,::�r�\�u�J 

Sehr geehrtes Präsidium! 

.... ................... ................ -r" '1'9 3. . .. .  ...... ...... � 

- ctum: 8. NQV. 1993 

a I l VerteiA J: .. .. . �.�!.� .. J���.�� .... 
- I 

Als Anlage übermitteln wir 25 Exemplare der Stellungnahme der Österreichi­
schen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation zum Entwurf eines Bundes­
gesetzes mit dem das Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
(23. Novelle zum B-KUVG) geändert werden mit der Bitte um Kenntnisnahme 
und Berücksichtigung unserer Vorschläge. 

(Dr. Klaus Voget) 
Präsident 

Anlagen: erwähnt 

Mit freundlichen Grüßen 

�L/c -�' Sch�eider) 
Generalsekretär 

Dachorganisation der österreichischen Behindertenverbände 
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Stellungnahme der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) 

zum Bundesgesetz, mit dem das 

Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert wird 

(23. Novelle zum Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) 

Grundsätzlich wird die Intention dieser Novelle, nämlich die Straffung der Organisa­
tion der Sozialversicherungsträger, die Stärkung der Versichertennähe, sowie die 
Neuorganisation des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 

ausdrücklich begrüßt. 

Um die angestrebte Versichertennähe auch tatsächlich und deutlich wirksam werden 

zu lassen, sollte eine Vertretung der Betroffenen, so wie dies in den Beiräten vorge­

sehen ist, auch in der Generalversammlung der Versicherungsträger wirksam werden. 

Die Einführung von Beiräten im Rahmen der SV-Träger wird als besonders positiv 
bewertet. Nach Ansicht der ÖAR sollten jedoch die Gruppen von Leistungsbeziehern, 
die in den Beiräten vertreten sind, praxisgerechter gegliedert werden. Personen, die 

zwar eine Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 

(Arbeitsunfall) beziehen, aber dennoch im Erwerbsleben stehen, haben nach dem 
vorliegenden Entwurf keine Vertretung in den Beiräten. 

Außerdem ist die Interessenslage von Beziehern einer Alterspension eine wesentlich 

andere, als die von (jüngeren) Beziehern einer Pension aus dem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit. 

Es werden daher folgende Änderungen bzw. Ergänzungen vorgeschlagen: 

Mitglieder des Beirates 

§ 149 b. (1) Die Beiräte bestehen aus Vertretern von 

1. Beziehern eines Ruhegenusses bzw. einer Pension aus dem Versicherungsfall 

des Alters, 

2. Beziehern eines Ruhegenusses bzw. einer Pension aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit und Beziehern einer Rente aus der Unfallversiche­

rung, sofern sie auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, 
3. Beziehern eines Ruhegenusses bzw. einer Pension aus dem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit und Beziehern einer Rente aus der Unfallversiche­

rung, sofern sie durch Maßnahmen der Rehabilitation weiter im Erwerbsleben stehen, 

4. nach diesem Bundesgesetz pflichtversicherten Dienstnehmern, 

5. Beziehern einer Leistung nach dem Bundespflegegeldgesetz oder nach einer 

gleichartigen landesgesetzlichen Vorschrift, sofern sie die Voraussetzungen bezüglich 

der Altersgrenze für eine Leistung aus einem der Versicherungsfälle des Alters nicht 

erfüllen. 
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(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) § 132 Abs. 5 Z 1 und 3 sind anzuwenden. 

Begründung: Es ist nicht einzusehen, weshalb Mitgliedern des Beirates 
höchsten viermal im Kalenderjahr Reise- und Aufenthaltskosten gebühren soll­
ten, selbst wenn Sitzungen des Beirates öfter stattfinden. Auch das Verwei­

gern von Sitzungsgeldern erscheint unbillig und dem Gleichheitsgrundsatz 
widersprechend, da z. B. den Mitgliedern der Verwaltungskörper sehr wohl 
Sitzungsgelder zustehen. 

Bestellung der Beiratsmitglieder 

§ 149 d. (1) 
Der dritte Satz soll lauten: 
Bei der Bestellung der Beiratsmitglieder ist für jede der im Beirat vertretenen 

Gruppen im Verhältnis der Zahl der durch diese Vereine vertretenen Mitglieder nach 
dem System d'Hondt vorzugehen und ... 

Begründung: Die vorgeschlagene Formulierung "den Vereinen angehörenden 

Mitgliedern" könnte bei Dachorganisationen, deren Mitglieder de facto den 
einzelnen landesvereinen oder speziellen Fachorganisationen angehören, zu 

juristischen Schwierigkeiten bei der Bestellung führen. 

(2) Das Vorschlagsrecht steht Vereinen zu, die sich beim Versicherungsträger an­
gemeldet haben und der Generalversammlung glaubhaft machen, daß sie durch die 

Zahl der von ihnen vertretenen Mitglieder und durch die Qualität ihrer Vereinstätigkeit 
die Interessen des von ihnen vertretenen Personen kreises wirksam vertreten können. 
Sofern sie diese Voraussetzungen erfüllen, stehen Vorschlagsrechte insbesondere 

folgenden Vereinen zu: 

1. Hinsichtlich der Vertreter von Pensionsbeziehern aus dem Versicherungsfall 

des Alters jenen Vereinen, zu deren Vereinszwecken die Wahrnehmung oder 

Förderung der Interessen von Pensions beziehern gehört, 

2. hinsichtlich der Vertreter von Pensions(Renten)beziehern aus dem 

Versicherungsfall geminderten Arbeitsfähigkeit, sofern sie auf Dauer aus dem 

Erwerbsleben ausgeschieden sind, jenen Vereinen, zu deren Vereinszwecken die 

Wahrnehmung oder Förderung der Interessen von körperlich, geistig oder psychisch 

behinderten Personen - insbesondere die Förderung der sozialen und kulturellen 

Integration dieses Personenkreises - gehört, 

3. hinsichtlich der Vertreter von Beziehern einer Pension aus dem 
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Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit und Beziehern einer Rente aus der 

gesetzlichen Unfallversicherung, sofern sie durch Maßnahmen der Rehabilitation 

weiterhin im Erwerbsleben stehen, jenen Vereinen, zu deren Vereinszwecken die 

Förderung der beruflichen und sozialen Rehabilitation von körperlich, geistig oder 

psychisch behinderten Personen gehört, 

4. hinsichtlich der Vertreter von beim Versicherungsträger Pflichtversicherten 

jenen Vereinen, zu deren Vereinszwecken die Wahrnehmung oder Förderung der 
Interessen auch solcher Versicherter gehört, 

5. hinsichtlich der Vertreter der im § 201 Abs. 1 Z 5 genannten Leistungsbezie­
her jenen Vereinen, die von den Satzungen und ihrer Tätigkeit her dazu geeignet 

erscheinen, die Interessen dieser Personen und deren Familien wahrzunehmen und 

wirksam zu fördern. 

(3) unverändert. 

Zusammensetzung des Beirates 

§ 149 f. (1) Die Generalversammlung hat unter Berücksichtigung des sachlichen 
und örtlichen Wirkungskreises des Versicherungsträgers die Zahl der Mitglieder des 

Beirates festzusetzen; sie muß durch sechs teilbar sein. 

(2) Die Mitglieder des Beirates setzen sich zusammen zu 

1. je einem Sechstel aus Vertretern der in § 149 b Abs. 1 Z 1 bis 3 
bezeichneten Gruppen, 

2. zwei Sechstel aus Vertretern der in § 149 b Abs. 1 Z 4 bezeichneten Gruppe, 

3. einem Sechstel aus Vertretern der in § 149 b Abs. 1 Z 5 bezeichneten 

Gruppe. 

Wien, 1993-11-04 
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Österreichische 
Arbeitsgemeinschaft 

für Rehabilitation 
1200 Wien, Brigittenauer Lände 42 

Telefon: 0222/33261 01 

Fax: 1330 93 14 
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